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Das „Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer 
Vorschriften“ ist am 10.3.2017 in Kraft getreten:

„Cannabisgesetz“



Wissenschaftlicher Name: Cannabis sativa
Höhere Klassifizierung: Hanf
Familie: Hanfgewächse (Cannabaceae)
Gattung: Hanf (Cannabis)
Ordnung: Rosenartige (Rosales)

Die wichtigsten Nutzpflanzen der Familie der Hanfgewächse sind die 
beiden Gattungen Hanf (Cannabis) und Hopfen (Humulus).

Cannabis



Cannabis heißt die gesamte Hanfpflanze. 
Marihuana („Gras“) bezeichnet die getrockneten 
weiblichen Blütenstände, die oft mit Blättern und 
Stängeln vermischt sind.
Bei Haschisch handelt es sich um gepresstes Harz 
der weiblichen Hanfpflanze („Shit“ oder „Dope“).

Wir interessieren uns in diesem Zusammenhang 
ausschließlich für Medizinal - Cannabis.



Hanf und seine lange Geschichte

Hanf ist eine der ältesten, vielseitigsten Kulturpflanzen, die wir 
Menschen kennen. Seit ungefähr 10.000 Jahren wird Hanf 
schon genutzt:

10.000 v.Chr.
Die Chinesische Geschichte berichtet davon, dass „Ma“, wie 
Hanf in China genannt wurde, einen großen Stellenwert hatte. 
Die Hanfsamen dienten als Nahrungsmittel und die Fasern 
wurden wegen ihrer hohen Reißfestigkeit geschätzt.

2.737 v. Chr.

In seiner pharmakologischen Abhandlung beschreibt der 
chinesische Kaiser Shen Nung Hanf als Heilmittel. Er empfiehlt 
Hanf gegen Gicht, Malaria, Rheuma, Verstopfung und viele 
andere Beschwerden. Hanfblüten, Blätter und seine Wurzeln 
werden zur Gewinnung von Heilmitteln verwendet.



1.400 v. Chr.

Nachdem Cannabis nach Indien gelangt ist, gilt die Hanfpflanze 
als heilige Droge und hilft bei Meditationen. Die „Atharva
Veda“ beschreibt rituelle Handlungen in Kombination mit 
Cannabisgebrauch, der auch vor dem Bösen beschützen sollte.

400 n. Chr.

Hanf ist im römischen Reich überall gegenwärtig und wird als 
wertvoller Rohstoff geschätzt, da er so vielseitig genutzt 
werden kann. So werden mit Hanf Nahrungsmittel, Textilien 
und Waffen hergestellt. Als Arzneimittel ist Hanf ebenso 
beliebt.

1000 n. Chr.

Die berühmte Naturforscherin und Heilerin, Hildegard von 
Bingen (1098-1179), gilt als Pionierin der Heilkunde in 
Verbindung mit Cannabis. In ihren Schriften lobt sie die 
Heilkraft der Hanfsamen bei Magenbeschwerden.



1455 n. Chr.
Gutenberg druckt seine erste Bibel auf Hanf.

1939 
entsteht unter Walter Bromberg die erste klinische Studie zum 
Thema Cannabis-Konsum

Walter Bromberg, "Marihuana: A Psychiatric Study," JAMA 113 
(July 1, 1939): 4-12. 79.



Als zur Mitte des letzten Jahrhunderts die Pharmaindustrie immer mehr 
chemische Medikamente mit klar definierten Wirkstoffen entwickelte, 
wurden im Zuge eines internationalen Verbots alle cannabishaltigen 
Medikamente vom Markt genommen. „Denn es gab Schwierigkeiten damit, 
die Cannabiswirkstoffe und -inhaltssubstanzen zu isolieren und 
identifizieren“, erklärt die Neurologin Kirsten Müller-Vahl. Vor allem war es 
jedoch ein wirtschaftlicher Schachzug der USA: Als weltweit größter 
Baumwollproduzent wollten sie die Hanfpflanze als Konkurrenz verdrängen 
und setzten das weltweite Cannabisverbot durch.

(Stand 2014)

Cannabis/Quarks & Co. – Wo ist was erlaubt Die Cannabis-Weltkarte! Stand 2014



Cannabis enthält über 480 Wirkstoffe, von denen 80 nur in Cannabis gefunden werden. 
Die 80 Verbindungen, die nur in Cannabis gefunden werden, werden als Cannabinoide
bezeichnet. Diese interagieren mit den Rezeptoren in unserem Körper, wobei sie 
Wirkungen in unserer Peripherie, dem Nervensystem und Gehirn auslösen. 

THC
Dies ist das bekannteste und am reichlichsten vorhandene Cannabinoid 
in Cannabis, es steht für Delta-9-tetrahydrocannibinol. Es ist für die 
wichtigste psychoaktive Wirkung verantwortlich, die man beim Konsum 
von Cannabis erlebt, es stimuliert Teile des Gehirns, was die 
Freisetzung von Dopamin verursacht - was wiederum ein Gefühl der 
Euphorie und des Wohlbefindens bewirkt. 

CBD

Cannabidiol oder abgekürzt CBD, ist das zweithäufigste 
Cannabinoid. Es ist die begehrteste Verbindung medizinischer 
Nutzer. Es ist eine nicht-psychoaktive Komponente, die 
vermutlich die Wirkungen von THC reduziert und reguliert.
CBD selbst hat eine lange Liste medizinischer Eigenschaften. 

https://www.zamnesia.com/de/img/cms/Blog/Cannabinoids/Tetrahydrocannabinol.png
https://www.zamnesia.com/de/img/cms/Blog/Cannabinoids/Tetrahydrocannabinol.png


Cannabinoid-Rezeptoren sind Bindungsstellen für Cannabinoide. 
Sie sind Teil des endogenen Cannabinoid-System. 

Man unterscheidet zwei Formen von Cannabinoid-Rezeptoren:

Cannabinoid-Rezeptor 1 (CB1): Der CB1-Rezeptor findet sich vermehrt in 
Bereichen des Kleinhirns, des Hippocampus, der Großhirnrinde und im Striatum.

Cannabinoid-Rezeptor 2 (CB2): Der zweite Subtyp des Cannabinoid-Rezeptors 
findet sich in der Peripherie und zwar vor allem in den Makrophagen der 
marginalen Zone der Milz. 
Aufgrund dieser Ergebnisse scheint eine Rolle des
peripheren Cannabinoidrezeptors im Immunsystem wahrscheinlich.



Mögliche behandelbare Krankheiten
(Zahl bekannter Studien / Zahl Patienten 1975-2015)

• Schmerzhafte Spastik bei MS (14/1740)
• Bewegungsstörungen (z.B. Tourette-Syndrom, Parkinson) (2/36 , 3/47)
• Chronische Schmerzen
• Appetitlosigkeit (10/973)
• Übelkeit/Erbrechen (33/1581)
• Epilepsie (1/15)
• Alzheimer (1/50)
• Krebserkrankungen
• ADHS, …

aus: Cannabis-Verordnungshilfe für Ärzte





Kontraindikationen bestehen bei:
• Überempfindlichkeit gegenüber einzelnen Bestandteilen der Präparate,
• schweren Persönlichkeitsstörungen und psychotischen Erkrankungen.

Strenge Indikationsstellung bei:
• Schwangerschaft und stillenden Mütter wegen möglicher Entwicklungsstörungen  des Kindes,
• Kindern und Jugendlichen (vor der Pubertät):
• schweren Herzkreislauferkrankungen.

Cannabis Kontraindikationen  und Vorsichtsmaßnahmen



Verfügbare Formulierungen cannabisbasierter Wirkstoffe

• THC (Dronabinol) Es verursacht zentrale sympathomimetische Effekte und komplexe Wirkungen auf das ZNS. 
Reinsubstanz zur Herstellung von Rezepturarzneimitteln: ölige Tropfen,Kapseln.



Ölige Cannabisölharz-Lösung (Cannabisextrakt)



• Nabilon (Canemes) ist ein vollsynthetisches Derivat des Δ9-
Tetrahydrocannabinols.                                               Kapseln a 1mg

Da CanemesKapseln nur in der Stärke 1 mg vorliegen, die in der 
Wirkung 7-8mg Dronabinol entsprechen, können bei der 
kleinsten Dosis bei entsprechend sensible n Patienten 
vergleichsweise häufiger unerwünschte Nebenwirkungen
auftreten. Auch die weitere Dosisfindung ist weniger sanft als bei
Dronabinol oder Sativex®, da sie in größeren Schritten erfolgen 
muss. 

Seit Januar 2017 ist mit Canemes® 1 mg Kapseln ein 
nabilonhaltiges Fertigarzneimittel in Deutschland verfügbar.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrocannabinol




• Nabiximols (Sativex) Der Cannabis-Mundspray 
Sativex® enthält einen Extrakt aus den Blättern und Blüten 
der Hanfpflanze Cannabis sativa mit den Wirkstoffen THC 
und Cannabidiol. Zugelassen als Add-on-Therapeutikum für 
Multiple-Sklerose-Patienten mit mittelschwerer bis schwerer 
Spastik





• Cannabisextrakte  aktuell nicht verfügbar

• Cannabisblüten unzerkleinerte Droge, 
zerkleinert/gesiebt oder granuliert für den Gebrauch im 
Vaporizer, zum Rauchen oder zur Zubereitung von 
Backwaren oder Tees



Sorte Gehalt THC [%] Gehalt CBD [%] Herkunft Importeur
Bedrocan ca. 22 < 1 Fagron GmbH & Co. KG

Bedica ca. 14 < 1 Von-Bronsart-Straße 12

Bedrobinol 

Bediol 

Bedrolite

ca. 13,5

ca. 6,3

< 1

< 1

ca. 8

ca. 9

Nieder-
lande

22885 Barsbüttel

Pedanios GmbH
Eberhard-Roters-Platz 11

10965 Berlin

Pedanios 22/1 ca. 22 < 1

Pedanios 18/1 ca. 18 < 1 Pedanios GmbH

Pedanios 16/1 ca. 16 < 1 Kanada Eberhard-Roters-Platz 11

Pedanios 14/1 ca. 14 < 1 10965 Berlin

Pedanios 8/8 ca. 8 ca. 8

Princeton (MCTK007) 

Houndstooth (MCTK001) 

Penelope (MCTK002) 

Argyle (MCTK005)

ca. 16,5

ca. 13,5

ca. 6,7

ca. 5,4

< 0,05

< 0,05

ca. 10,2

ca. 7

Kanada
MedCann GmbH 

Lanzstraße 20
68789 St. Leon-Rot

Tabelle 1: Cannabis-Sorten nach Herkunftsland und Importeur (Stand 16.02.2017), Gehalt 
bezogen auf die getrocknete Droge





Bei Phytopharmaka ist in der Regel der Gesamtextrakt der Wirkstoff. 
Konkret bedeute das, dass nicht nur die Leitsubstanzen, im Falle von 
Cannabis sind das THC und CBD, für die Wirkung verantwortlich sind, 
sondern auch andere Begleitstoffe. Diese können beispielsweise die 
Resorption verbessern. Bei Cannabis ist den Experten zufolge 
diesbezüglich noch großer Forschungsbedarf. 

Warum die volle Blüte?



Arzneimittel Anfangsdosis/Tag Tagesdosen

Cannabisblüten 0,05 bis 0,1 g bis 3 g

THC (Dronabinol) 1,7 bis 2,5 mg bis 30 mg

Nabilon (Canemes®) 1 mg bis 6 mg

Cannabisextrakt (Sativex®) 1 Sprühstoß (= 2,7 mg THC und 2,5 

mg CBD)

bis 12 Sprühstöße

Dosierung von Cannabinoiden

Devise:

start slow,
go slow



Anwendungsarten



Vaporizer (zertifizierte Medizinprodukte!) 
 
 
 
 
 
 
 

Kostenerstattung durch GKV ? 
Auf jeden Fall Genehmigung 
einholen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volcano medic® 
 
 

Hersteller: Storz & Bickel GmbH, 
Tuttlingen 

Mighty medic® Preis 299,00 €



Optimale Decarboxylierung
• Wenige Sekunden beim Rauchen: 500-800°C
• Wenige Sekunden beim Erhitzen mit einem Verdampfer (Vaporisator): 210°C
• Erhitzung  im  Backofen  für  10  Minuten : 130-140°C
• Erhitzung im Backofen für 1-2 Stunden: 100- 110°C

THC und CBD sollten vor der Einnahme erhitzt werden, damit 
sich die pharmakologischen Wirkungen vollständig entfalten 
können. Die optimale Form der Erhitzung ist von grundlegender 
Bedeutung für die Einnahme von Cannabisprodukten.



Verträglichkeit von Cannabis

 Keine Toleranzentwicklung
 Keine Lebertoxizität
 Keine Einschränkung der Nierenfunktion
 Keine Magen-Darm-Schädigung
 Keine Einschränkung der Lungenfunktion
 Keine Atemdepression
 Keine Letalität durch Überdosierung



Informationsblatt

Begleiterhebung zur Anwendung von Cannabisarzneimitteln

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihre Ärztin bzw. Ihr Arzt möchte Ihnen ein Cannabisarzneimittel verschreiben. Zu den Cannabisarzneimitteln gehören die 
Fertigarzneimittel Sativex® und Canemes®, die Wirkstof Dronabinol und Nabilon sowie Cannabis in Form von Blüten oder 
Extrakten. Diese Cannabisarzneimittel sind zur Behandlung Ihrer Erkrankung oder deren Symptome arzneimittelrechtlich 
nicht zugelassen. Der Gesetzgeber hat jedoch im März 2017 die Möglichkeit eröffnet, diese Cannabisprodukte auf Kosten der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu verschreiben, wenn sonst keine weiteren adäquaten Therapiemöglichkeiten zur 
Verfügung stehen und gleichzeitig Aussicht darauf besteht, dass die Cannabisarzneimittel helfen könne

Um mehr Informationen zur therapeutischen Anwendung dieser Cannabisarzneimittel zu erhalten, wird Ihre Ärztin bzw. Ihr 
Arzt anonymisierte Daten zu Ihrer Erkrankung und der Behandlung erheben und diese an das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukt (BfArM) weiterleiten. Anonymisiert bedeutet, dass das BfArM nicht erkennen kann, zu welc Patienten 
oder welcher Patientin die Daten gehören. Auch die Ärztinnen und Ärzte werden anonymisiert. Ihre Behandlungsdaten 
können somit weder Ihnen noch Ihrem Arzt oder Ihr Ärztin zugeordnet werden.

Die Daten werden ausschließlich verwendet, um mehr über die therapeutische Anwendung Cannabisarzneimitteln zu
erfahren. Die Auswertung der Daten kommt allen Patientinnen u Patienten zugute, die in Zukunft mit Cannabisarzneimitteln
behandelt werden.

Ihre Ärztin oder Ihr Arzt gibt ausschließlich solche Daten weiter, die ohnehin zur Erfassung Erkrankung oder Symptome und 
zum Behandlungsverlauf erhoben und dokumentiert wer müssen. Es werden also keinerlei zusätzliche Untersuchungen bei 
Ihnen vorgenommen. Für Begleiterhebung werden folgende Daten erfasst: Ihr Alter, Ihr Geschlecht, die Erkrankung o 
Symptomatik, die eine Behandlung mit Cannabis erforderlich macht, die Dauer der Erkrank bisher durchgeführte Therapien, 
Gründe für deren Erfolglosigkeit, die Dosierung der verordneten Cannabisarzneimittel, die Behandlungsdauer mit 
Cannabisarzneimitteln, ggf. d Gründe für einen Therapieabbruch und der Erfolg der Behandlung. Sollten Sie bereits vor de 
ersten Verordnung von Cannabisarzneimitteln von einer Ausnahmeerlaubnis zum Erwerb v Cannabis zum Zweck der ärztlich 
begleiteten Selbsttherapie Gebrauch gemacht haben, so wird dies ebenfalls erfasst.

Für Sie als Patientin oder Patient entsteht keinerlei zusätzlicher Aufwand. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Stand: März 2017



Was ändert sich im Betäubungsmittelrecht?

Nach Inkrafttreten des Gesetzes dürfen Ärzte auf BTM-Rezept 
Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen Cannabis 
verordnen, wenn:
eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung 
a) nicht zur Verfügung steht oder 
b) im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung des behandelnden 
Vertragsarztes unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter 
Berücksichtigung des Krankheitszustandes des Versicherten nicht zur Anwendung 
kommen kann, und 
eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare 
positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf 
schwerwiegende Symptome besteht. 



Gibt es Höchstmengen für die Verordnung von Cannabisblüten 
und Cannabinoiden?

Nach § 2 Abs. 1 Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) darf der Arzt für 
einen Patienten innerhalb von 30 Tagen bis zu zwei Betäubungsmittel unter Einhaltung der 
jeweiligen festgesetzten Höchstmengen verschreiben.
Für Cannabisblüten beträgt die Höchstmenge 100 g.

Für Verordnungen von Dronabinol gilt die Höchstverschreibungsmenge von 500 mg. 
Für Cannabisextrakt (bezogen auf den THC Gehalt) 1 000 mg,



Was ändert sich bei der Erstattungsfähigkeit für Arzneimittel auf 
Cannabisbasis durch die gesetzlichen Krankenkassen?

Soll ein Patient ein solches Arzneimittel auf Rezept erhalten, 
bedarf es bei der ersten Verordnung der Genehmigung der 
gesetzlichen Krankenkasse, die vor Beginn der Leistung zu 
erteilen ist.
Die Genehmigung ist innerhalb von drei Wochen, bei 
Einschaltung des Medizinischen Dienstes innerhalb von fünf 
Wochen, zu erteilen.
Eine verkürzte Genehmigungsfrist von drei Tagen gilt, wenn im 
Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) verordnet wird. Die Genehmigung darf nur in 
begründeten Ausnahmefällen abgelehnt werden.



Die Angabe „Cannabisblüten“ oder „Cannabis flos“ als Arzneimittelbezeichnung für 
Cannabisblüten ist nicht ausreichend, da es für die medizinische Anwendung 
verschiedene Sorten gibt. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihres Cannabinoid -
Gehalts beträchtlich. Daher muss die Angabe „Cannabisblüten“ durch die Sorte 
spezifiziert sein. Die Angabe der Sorte macht die Verschreibung eindeutig.
Menge des verschriebenen Arzneimittels in Gramm oder Milliliter, Stückzahl der 
abgeteilten Form
Gebrauchsanweisung mit Einzel- und Tagesgabe oder im Falle, dass dem Patienten eine 
schriftliche Gebrauchsanweisung übergeben wurde, ein Hinweis auf diese schriftliche 
Gebrauchsanweisung.
Eindeutig definiert: 3x täglich 0,2 ml o. ä.

Welche Angaben müssen auf dem Betäubungsmittelrezept sein?



BfArM führt über 60 Monate eine nichtinterventionelle 
Begleiterhebung zum Einsatz dieser AM durch. Versicherte 
müssen darüber informiert werden. Aber die Daten werden 
anonymisiert übermittelt. 

Welche weitere Angaben müssen verschreibenden Ärzte sonst machen?



Literaturtipp
•Dr. Häußermann, Klaus / Dr. Grotenhermen, Franjo
„Cannabis – Arbeitshilfe für die Apotheke“
„Cannabis – Verordnungshilfe für Ärzte“
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